
Worten, dass die Souveränität beschränkt sei und
dass es Willen und Wünsche gebe, welche weder das
Volk noch seine Vertreter zu hegen berechtigt seien.
Das muss man erklären; diese wichtige Wahrheit,

diesen ewigen Grundsatz muss man verkünden.
Keine Macht auf Erden ist unbeschränkt, weder

die des Volkes noch die der Menschen, welche sich
seine Vertreter nennen, noch die der Könige, mit
welchem Recht sie auch herrschen, noch die des Ge¬
setzes, welches, da es bloss Ausdruck des Volks- oder
Fürstenwillens ist, entsprechend der Regierungsform
in den gleichen Schranken eingeschlossen sein muss
wie die Macht, von der es ausgeht.
Diese Schranken sind der Macht durch die Ge¬

rechtigkeit und die persönlichen Rechte gesetzt. Der
Wille eines ganzes Volkes kann nicht gerecht ma¬
chen, was ungerecht ist. Die Vertreter einer Nation
haben kein Recht, etwas zu tun, wozu die Nation
selber kein Recht hat. Welchen Titel ein Monarch
auch beanspruche, ob er sich auf Gottes Gnade, auf
das Recht der Eroberung oder auf die Zustimmung
des Volkes berufe, über eine schrankenlose Gewalt
verfügt er nicht. Wenn Gott überhaupt in mensch¬
liche Angelegenheiten eingreift, so heisst er bloss die
Gerechtigkeit gut. Das Recht der Eroberung ist nur
Gewalt, welche kein Recht ist, da sie an den über¬
geht, der sich ihrer bemächtigt. Die Zustimmung des
Volkes vermag nicht zu rechtfertigen, was unrecht¬
mässig ist, da ein Volk niemandem eine Macht über¬
tragen kann, die es nicht besitzt.
Gegen die Begrenzung der Souveränität erhebt
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